


  

Niederschrift

- öffentlicher Teil -

über die Verhandlungen und Beschlüsse der 25. Sitzung des Gemeinderates
GROSSOLBERSDORF

________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Verhandelt mit dem Gemeinderat am 26. 04. 2022
im Haus der Begegnung Hohndorf

 G e m e i n d e r a t:   Normalzahl: 13          Entschuldigt:  3             Unentschuldigt:  -

Beginn: 19.00 Uhr Ende: 20.17 Uhr

Anwesenheit: Herr Günther, Uwe
Herr Arnold, Jörg
Herr Kaden, Mario
Herr Oertel, Falko
Herr Tränkner, Carsten
Herr Reichel, Mirko
Herr Richters, Norbert
Herr Vogler, Norbert
Herr Wolf, Michael
Herr Zschocke, Andrè

Entschuldigt: Frau Bärmig, Susan
Herr Ulbricht, Jan
Frau Weber, Michaela

Dienstkräfte der Herr Schreiter, Bauverwaltung
Verwaltung: Frau Reichel, Protokollantin

Gäste: Freie Presse, Herr Wittig
Herr Oertel, Roberto, Vorsitzender Heimatverein
Herr Schier, Gottfried, ehem. Gemeindewehrleiter FFW
Herr Böhme, Tobias, Gemeindewehrleiter FFW
Herr Schreiter, Rocco, 1. Stellv. Gemeindewehrleiter FFW
Herr Bergmann, Enrico, 2. Stellv. Gemeindewehrleiter FFW
Herr Nickl, Patrick, Ortswehrleiter Großolbersdorf FFW

Zu Tagesordnungspunkt 1: Begrüßung, Eröffnung und Feststellung der Beschlussfähigkeit

Der Bürgermeister, Herr Günther, begrüßt alle Anwesenden und eröffnet die 24. 
Gemeinderatssitzung - öffentlicher Teil -.
Herr Wolf gibt bekannt, dass er keine Einladung und keine Unterlagen für die heutige Sitzung 
erhalten hat. Er hat sich die Unterlagen erst gestern von der Verwaltung abgeholt.
Herr Wolf gibt zu Protokoll, dass er einverstanden ist, dass die Sitzung durchgeführt wird, auch 
wenn er nicht ordnungsgemäß eingeladen wurde und er entsprechend der Tagesordnung mit beraten 
und abstimmen wird.
Herr Günther stellt fest, dass mit 9 Gemeinderaten und dem Bürgermeister die Beschlussfähigkeit 
gegeben ist.                                                                                                                                 1          
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Zu Tagesordnungspunkt 2: Bestätigung der Tagesordnung (öffentlicher Teil) der 25. GRS vom
26. 04. 2022

Herr Oertel beantragt, den Tagesordnungspunkt 3 "Bestätigung der Niederschrift (öffentlicher Teil) 
der 24. GRS vom 29. 03. 2022" in den nichtöffentlichen Teil zu verschieben.
Er hat Einwände.
Der Bürgermeister informiert, dass dies nicht möglich ist.
Die Niederschrift der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates muss auch im öffentlichen Teil der 
Sitzung bestätigt werden.

Die Gemeinderäte sind mit der Tagesordnung (öffentlicher Teil)  der 25. GRS vom 26. 04. 
2022 einverstanden.

Tagesordnung:
1. Begrüßung, Eröffnung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Bestätigung der Tagesordnung (öffentlicher Teil) der 25. GRS vom 26. 04. 2022
3. Bestätigung der Niederschrift (öffentlicher Teil)  der 24. GRS vom 29. 03. 2022
4. Zustimmung zur Wahl der Gemeinde- und Ortsfeuerwehren Großolbersdorf 
5. Beratung und Beschlussfassung zu anstehenden Problemen im Ort
6. Bürgermeisterbericht
7. Einwohnerfragestunde
8. Beratung und Beschlussfassung zu Bau- und Grundstücksangelegenheiten
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Zu Tagesordnungspunkt 3: Bestätigung der Niederschrift (öffentlicher Teil) der 24. GRS vom 
29. 03. 2022

Herr Günther gibt bekannt, dass er in der 24. Gemeinderatssitzung geäußert hat, dass Herr Richters 
unentschuldigt fehlt. Herr Richters hatte sich aber bereits mehrere Tage vor der Sitzung bei ihm 
entschuldigt. Dies möchte er richtigstellen.

Herr Oertel informiert, dass es Klärungsbedarf zum Punkt 6 der letzten Gemeinderatssitzung 
"Beratung und Beschlussfassung zur Stellung eines Praktikumsplatzes für Soziales Studium in der 
Kindertageseinrichtung "Sonnenstrahl" Großolbersdorf" gibt.
Die Gemeinderäte haben gefragt, ob bereits eine konkrete Person für die Stelle bekannt ist.  Der 
Bürgermeister nannte jedoch keinen Namen.
Herr Oertel fragt, weshalb der Name der Person, die angefragt hat, ob ein Praktikumsplatz für ein 
Soziales Studium eingerichtet werden kann, von Herrn Günther nicht genannt wurde. Er hat am 
nächsten Tag erfahren, wer für den Praktikumsplatz vorgesehen ist. 
Herr Oertel möchte wissen, ob es möglich ist, dass, nachdem im ersten Schritt eine solche Stelle 
geschaffen wurde, im zweiten Schritt der Gemeinderat noch einmal entscheidet, ob die Person die 
Stelle erhalten soll. 
Herr Richters äußert, dass in der Niederschrift vermerkt wurde, dass die Hochschule aus 
Breitenbrunn bei der Verwaltung angefragt hat.
Der Bürgermeister erklärt, dass eine Person angefragt hat und eine konkrete Anfrage der 
Hochschule Breitenbrunn bei der Verwaltung eingegangen ist. Im öffentlichen Teil der Sitzung 
möchte er keinen Namen nennen.

Herr Wolf äußert, dass er zum Punkt 6 in der letzten Gemeinderatssitzung folgende Aussage getätigt
habe: "Dann brauchen wir in den nächsten Jahren nicht über eine Erhöhung der Kita-Beiträge zu 
sprechen."
Dieser Satz fehlt ihm im Protokoll.
Die Niederschrift der 24. Gemeinderatssitzung wird entsprechend geändert.
Herr Wolf hat ausgerechnet, dass die Gemeinde für die Person, die das Praktikum absolviert, 
ca. 46 000,- € ausgeben muss. Unsere Gemeinde bezahlt nach Tarif. Diese Summe bezahlen 
eigentlich nur Gemeinden, die finanziell gut aufgestellt sind und sich das auch leisten können. Ihm 
ist bekannt, dass die staatliche Berufsakademie Breitenbrunn ein "Ausbildungsgeld" von 
mindestens 440,00 €/Monat für ihre Studenten von den Praxispartnern fordert. Von diesen wird in 
der Regel mehr gezahlt, aber nur in den seltensten Fällen Tarif.
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Beschluss Nr. GR 195/04/22
Zu TOP 3                                           Einreicher: Bürgermeister

Der Gemeinderat Großolbersdorf bestätigt die Niederschrift - öffentlicher Teil - der 24. 
Gemeinderatssitzung vom 29. 03. 2022.

dafür:                                          7                                           SE:                 3 
dagegen:                                     -                                            19.12 Uhr

Der Beschluss ist angenommen.

Auf der Grundlage der Geschäftsordnung der Gemeinde Großolbersdorf § 26 (3) werden

Herr Oertel und Herr Richters

bestimmt, die Niederschrift der heutigen Sitzung zu unterzeichnen.
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Zu Tagesordnungspunkt 4: Zustimmung zur Wahl der Gemeinde- und Ortsfeuerwehren 
Großolbersdor (BV GR 120/04/22)

Herr Günther stellt das Wahlergebnis der Wahl der Gemeinde- und Ortswehrleitungen vor.

Gemäß § 12 der Feuerwehrsatzung der Gemeinde Großolbersdorf werden die Wehrleiter und seine 
Stellvertreter (Wehrleitung) durch die Hauptversammlung der Feuerwehr für fünf Jahre gewählt.
Nach der erteilten Zustimmung durch den Gemeinderat erfolgt die Bestellung durch den 
Bürgermeister.
In der Hauptversammlung am 19. März 2022 wurde Tobias Böhme mit 77 Ja-Stimmen und 2 Nein-
Stimmen, Rocco Schreiter mit 77 Ja-Stimmen und einer Nein-Stimme und Enrico Bergmann mit 76
Ja-Stimmen und 2 Nein-Stimmen gewählt.
Für die Ortsfeuerwehr Hopfgarten erhielten Enrico Bergmann und Robert Pollotzek jeweils 8 Ja-
Stimmen und keine Nein-Stimme.
Für die Ortsfeuerwehr Großolbersdorf erhielt Patrick Nickl 52 Ja-Stimmen, keine Nein-Stimme, 
Mark-Kevin Walda 49 Ja-Stimmen, 3 Nein-Stimmen und Sebastian Schier 46 Ja-Stimmen und 5 
Nein-Stimmen. 

Beschluss Nr. GR 196/04/22                                                                            BV GR 120/04/22
Zu TOP 4                                     Einreicher: Bürgermeister

1. Der Gemeinderat Großolbersdorf stimmt der Wahl von Tobias Böhme zum Gemeindewehrleiter,
    Rocco Schreiter zum 1. stellvertretenden Gemeindewehrleiter und Enrico Bergmann zum 2.
    stellvertretenden Gemeindewehrleiter zu.
2. Der Gemeinderat Großolbersdorf stimmt der Wahl von Enrico Bergmann zum Ortswehrleiter
    Hopfgarten und Roberto Pollotzek zum 1. stellvertretenden Ortswehrleiter Hopfgarten zu.
3. Der Gemeinderat Großolbersdorf stimmt der Wahl von Patrick Nickl zum Ortswehrleiter 
    Großolbersdorf, Mark-Kevin Walda zum 1. stellvertretenden Ortswehrleiter und Sebastian
    Schier zum 2. stellvertretenden Ortswehrleiter zu.

dafür:                               10                                        SE:               -
dagegen:                            -                                         19.17 Uhr

Der Beschluss ist angenommen. 
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Herr Günther bedankt sich bei Herrn Schier für die hervorragende Arbeit, die er in 32 Jahren als 
Gemeindewehrleiter geleistet hat.
Der Bürgermeister gibt die Ernennungsurkunden an Tobias Böhme, Rocco Schreiter, Enrico 
Bergmann und Patrick Nickl aus.
Herr Schier bedankt sich für die 32-jährige gemeinsame Arbeit. Der Ort und die Freiwillige 
Feuerwehr wurden in dieser Zeit vorangebracht.
Er bedankt sich bei den Kameraden, die das Amt übernommen haben.
Herr Schier wünscht sich auch weiterhin die Unterstützung der Gemeinde zur Bewältigung der 
Aufgaben der Freiwilligen Feuerwehr.
Er lädt die Gemeinderäte ein, an der Jahreshauptversammlung teilzunehmen.
Herr Schier wurde in der Partnergemeinde Rainau zum Ehrenmitglied der FFW aufgenommen. 
Darüber hat er sich sehr gefreut.
Herr Böhme, Tobias bedankt sich für das entgegengebrachte Vertrauen und die Anerkennung. Er 
wünscht sich, dass an das Erreichte von Herrn Schier angeknüpft werden kann.
Es gibt keine Personalprobleme in der Freiwilligen Feuerwehr. Er wünscht sich eine gute 
Zusammenarbeit mit dem Gemeinderat.
Herr Zschocke fragt, ob es Wünsche seitens des neuen Gemeindewehrleiters an die Gemeinderäte 
gibt.
Herr Böhme erklärt, dass eine Handlungsanleitung für die FFW durch einen 
Brandschutzbedarfsplan gibt. Das neue Feuerwehrgerätehaus in Hohndorf ist fast fertig.
Der 37 Jahre alte LO Robur steht vor der Ablösung. Aktuell wird auf die Zusage der Fördermittel 
gewartet. 
Herr Böhme möchte im konstruktiven Austausch mit dem Gemeinderat bleiben.
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Zu Tagesordnungspunkt 5: Beratung und Beschlussfassung zu anstehenden Problemen im 
Ort

-

Zu Tagesordnungspunkt 6: Bürgermeisterbericht

Herr Günther informiert die Gemeinderäte nochmals, dass sich Herr Richters zur letzten 
Gemeinderatssitzung im Vorfeld entschuldigt hatte.
Der Bürgermeister gibt bekannt, dass noch keine Ukraineflüchtlinge in Großolbersdorf 
angekommen sind.
In der letzten Gemeinderatssitzung wurde berichtet, dass in der Hohndorfer Kindereinrichtung 
Fäkalgeruch wahrgenommen wurde. Es konnte leider nicht herausgefunden werden, woher der 
Geruch kam.  
Der Bürgermeister gibt bekannt, dass die jährlich vorgeschriebene Betriebskostenermittlung in der 
Kindereinrichtung durchgeführt wurde. 
Die Gemeinderäte erhalten in der nächsten Sitzung  weitere Informationen und Unterlagen.
Die Kosten sind gleichbleibend zum Vorjahr, so dass keine  Erhöhung der Elternbeiträge notwendig 
ist.
Zum Hochwasserrisikomanagementplan gibt es nichts Neues. 
Der Antrag zur Genehmigung der Fördermittel zur Erstellung des 
Hochwasserrisikomanagementplanes wurde bei der Landesdirektion eingereicht.
Herr Arnold fragt, ob Herr Nieren sich bei der Verwaltung gemeldet hat. Es war doch geplant, dass 
die Anwohner bei der Erstellung des Planes einbezogen werden sollten. Die Anwohner wollen gerne
eine Information zum Stand haben.
Der Bürgermeister antwortet, dass zuerst die Fördermittel für die Erstellung des Planes genehmigt 
werden müssen, bevor mit der Planung begonnen werden kann.
Herr Wolf fragt, ob eine Eingangsbestätigung des Schreibens vorliegt.
Herr Günther bejaht dies.  
Zu den Brachflächen berichtet der Bürgermeister, dass Anträge auf Förderung des Abrisses für das 
Gebäude Hauptstraße 34 in Großolbersdorf und Zschopautalstraße 13 in Hopfgarten eingereicht 
wurden.
Es wurde ein neues Entscheidungsgremium von 49 Personen für die ILE-Region gewählt. Unsere 
Kommune wird durch den Kämmerer vertreten. Die Regionen sind gleich geblieben.
Allerdings stehen für die neue Periode weniger finanzielle Mittel zur Verfügung.
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In der Verwaltung wurde ein neuer Server angeschafft und in Betrieb genommen.
Die Umstellung des bisherigen Servers auf den neuen Server ist weitgehend abgeschlossen.
Der Bürgermeister äußert, dass in der Verwaltung überlegt wurde, wie die Bürger informiert werden
können. Bisher stand dafür das Amtsblatt und Aushänge zur Verfügung.
Es besteht die Möglichkeit die Bürger über eine App zu informieren. Es können E-Mails, SMS oder 
Push-Nachrichten gesendet werden. Für die Gemeinde entstehen dafür Kosten von 30 € pro Monat.
Auch in der Kindereinrichtung kann dieses System zur Information der einzelnen Gruppen genutzt 
werden.
Herr Günther informiert zum Gemeindearchiv, dass ein Nutzungsvertrag mit Drebach in 
Vorbereitung ist. Die Archivarin stand bisher für Großolbersdorf nicht zur Verfügung.
Die Archivarin würde sich jedoch ehrenamtlich um die Unterlagen für Großolbersdorf kümmern.
Für diese ehrenamtliche Tätigkeit wird ein Vertrag mit der Archivarin abgeschlossen.
Der Bürgermeister gibt bekannt, dass die Gemeinde 3 kommunale Wohnungen mit gebrauchten 
Möbeln für ukrainische Flüchtlinge eingerichtet hat. Außerdem wurden von 9 privaten Vermietern   
Wohnungen zur Aufnahme von Flüchtlingen bereitgestellt.
Unsere Gemeinde müsste 58 Flüchtlinge aufnehmen. Bisher gibt es jedoch noch keine 
Zuweisungen.
Die Arbeiten des Projektversuches B 174 in der Ortslage Hohndorf beginnen nach Bauablaufplan 
am 25. 07. 2022.
Der Ortschaftsrat Hohndorf und die Bürgerinitiativen werden über den Ablauf informiert.
Zur Fernwärmeversorgung in Hohndorf hat am 21. April 2022 eine Bürgerversammlung in 
Hohndorf stattgefunden. Dabei präsentierte die Eins Energie ihren Vorschlag.
Es wurde eine Grobplanung und die voraussichtlichen Kosten für die Bürger genannt.
Herr Zschocke erläutert, dass es einen 2. Bieter mit einem alternativen Konzept gibt.
Der Altversorger zeigt sich derzeit auch kooperativ.
Herr Oertel möchte gern als Gemeinderat zu den Versammlungen, die zur Fernwärmeversorgung 
der Hohndorfer Bürger stattfinden, eine Einladung erhalten.
Herr Zschocke freut sich über das Interesse und erklärt, dass noch weitere Versammlungen 
stattfinden werden. Er würde sich ebenfalls über die Teilnahme der Ortschaftsräte Hohndorf freuen.
Der Bürgermeister berichtet, dass noch kleinere Restarbeiten am Feuerwehrgerätehaus Hohndorf 
erfolgen müssen, z. B. Fliesenarbeiten, Elektrik und das Verlegen von Druckluftleitungen.
Der Einbau der Küche und die generelle Ausstattung der Möbel sind noch offen. Teillieferungen 
sind aber bereits eingetroffen. Es fehlt noch die Schließanlage.
Straßenlampen wurden gesetzt.
Zur Zeit wird durch den Bauhof ein Übungshydrant errichtet und angeschlossen. Dieser wird mit 
Brunnenwasser versorgt.
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Herr Günther äußert, dass eine Einweihung des Gerätehauses geplant ist. Sie soll eventuell Anfang 
Juni stattfinden.
In der Grundschule wurden die Innenputzarbeiten (Grundputz) abgeschlossen. Im Anschluss wird 
mit den Trockenbauarbeiten begonnen.
Am 04. 04. 22 wurde mit dem Breitbandausbau begonnen. Nach anfänglichen leichten 
Startschwierigkeiten betreffs der Sperrungen laufen die Maßnahmen zügig und ohne größere 
Probleme.
Die Sanierung des Garagenplatzes Harzer erfolgt derzeit. Nach Beendigung der Arbeiten erfolgt die 
Erneuerung der Schleusen im Gelände Kita und Mehrzweckgebäude. Dazu wird in 14 Tagen eine 
Bauanlaufberatung stattfinden.
Die Sportplätze wurden von den Bauhofmitarbeitern gepflegt. Außerdem finden 
Frühjahresputzarbeiten statt und die Grasmahd beginnt.
Die Frühjahrsschadensbeseitigung ist abgeschlossen. 
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Zu Tagesordnungspunkt 7: Einwohnerfragestunde

Herr Richters fragt, wer in der Verwaltung die Umsetzung des OZG-Gesetzes auf dem Schirm hat. 
Das Gesetz zur Verbesserung des Onlinezuganges zu Verwaltungsleistungen verpflichtet die 
Kommune, bis Ende 2022 ihre Verwaltungsleistungen auch digital anzubieten.
Herr Günther erklärt, dass sich Herr Köhler darum kümmert. Die Homepage muss überarbeitet 
werden. Bis zum Sommer sollen die Beschlussvorlagen online veröffentlicht werden.
Für die Umsetzung des Gesetzes gibt es aber noch keinen konkreten Zeitplan.
Herr Oertel, Roberto stellt sich als neuer Heimatvereinsvorsitzender vor.
Er bedankt sich für die Renovierung des Schnitzerheimes.
Er lädt die Gemeinderäte zum Besuch des Schnitzerheimes ein. Die Schnitzer treffen sich 
donnerstags 19.30 Uhr. Sonntags kann der Berg besichtigt werden.
Er fragt nach dem Stand der Möglichkeit der Nutzung der Archivunterlagen durch die Chronisten.
Der Bürgermeister erklärt, dass ein Vertrag mit der Archivarin abgeschlossen werden soll. Dies wird
über eine Ehrenamtspauschale erfolgen. Er erläutert, dass das Kreisarchiv wissen möchte, dass die 
Betreuung durch einen Archivar gesichert ist.
Herr Kaden weist Herrn Oertel, Roberto darauf hin, die große Fichte vor dem Schnitzerheim im 
Auge zu behalten.
Herr Oertel, Roberto hofft auf eine gute Zusammenarbeit des Heimatvereins mit dem Gemeinderat. 
Sein Stellvertreter ist Herr Stülpner.
Herr Günther bietet dem Heimatverein an, Informationen im Amtsblatt zu veröffentlichen.
Herr Oertel soll einfach auf die Verwaltung zukommen.
Herr Wolf äußert, dass er sich bereiterklärt hat, den Heimatverein, in dem er auch selbst Mitglied 
ist, zu unterstützen. Der Heimatverein hat 5 Fachgruppen, wobei die Schnitzer die größte Gruppe 
sind. Es kann wieder versucht werden, Kräfte zu bündeln. 
Herr Oertel, Roberto gibt bekannt, dass in 2 Jahren 100 Jahre Schnitzverein gefeiert werden soll. Es
besteht die Frage, ob für eine Ausstellung die Silberstraße oder die Turnhalle genutzt werden kann. 
Dabei braucht der Heimatverein die Unterstützung der Gemeinde.
Herr Arnold fragt, ob es etwas Neues zum Gebäude der Silberstraße gibt.
Herr Günther antwortet, dass es seiner Information nach derzeit keinen Interessenten oder Investor 
gibt. Eine Begehung des Gebäudes mit einem Interessenten hat stattgefunden. Dabei wurde 
festgestellt, dass sehr hohe Kosten für eine Sanierung aufzubringen wären. Die Kommune selbst hat
keine Möglichkeit, hier tätig zu werden. 
Herr Arnold fragt, ob es dann möglicherweise eine weitere Ruine in Großolbersdorf geben wird. 
Der Bürgermeister antwortet, dass diese Möglichkeit besteht.
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Zu Tagesordnungspunkt 8: Beratung und Beschlussfassung zu Bau- und 
Grundstücksangelegenheiten

Bauantrag: Errichtung eines Einfamilienhauses in Hohndorf, Dorfstraße 
Antragsteller: Geweniger, Enrico, 09432 Großolbersdorf, Hauptstraße 163

Der Gemeinderat Großolbersdorf stimmt dem Bauantrag von Herrn Enrico Geweniger, 
Hauptstraße 163, 09432 Großolbersdorf zur Errichtung eines Einfamilienhauses in 09432 
Großolbersdorf, OT Hohndorf Dorfstraße, Fl.-St.-Nr. 134/4, Gemarkung Hohndorf, zu.

Bauantrag: Anbau von Balkon an das vorhandene Wohnhaus
Antragsteller: Katrin Nickl, 09432 Großolbersdorf, Grünauer Str. 47 

Der Gemeinderat Großolbersdorf stimmt dem Bauantrag von Frau Katrin Nickl, Grünauer 
Str. , 09432 Großolbersdorf, Fl.-St.-Nr. 36/5, Gemarkung Großolbersdorf, zum Anbau eines 
Balkons an das vorhandene Wohnhaus zu.

Herr Günther gibt bekannt, dass nach einem Hinweis des Landratsamtes zukünftig die konkreten 
Bauvorhaben und Bauanträge auf die Tagesordnung der Einladung gesetzt werden müssen.
Es werden aber manchmal noch einige Tage vor der Gemeinderatssitzung Bauanträge eingereicht. 
Diese müssten dann warten, bis zur nächsten Sitzung.
Herr Zschocke fragt, ob eventuell ein Umlaufbeschluss möglich wäre.
Der Bürgermeister erklärt, dass derzeit nach einer Lösung gesucht wird.
Herr Arnold schlägt vor, einen Nachtrag zur Tagesordnung zu machen.
Herr Günther erläutert, dass die Tagesordnung vorab bekanntgegeben und ausgehangen wird.

Günther Oertel Richters Reichel
Bürgermeister Gemeinderat Gemeinderat Protokollantin
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Beschlussvorlage für die 26. Sitzung des Gemeinderates Großolbersdorf am 24. Mai 2022

Einreicher: Bürgermeister

Vorlage erarbeitet: Herr Köhler

Gegenstand der Vorlage: Beratung und Beschlussfassung zum Vertrag mit der Kirche 
Großolbersdorf zu den Rechtsverhältnissen am 
Leichenhallenteil des Friedhofsgebäudes Großolbersdorf

Gesetzliche Grundlage: Sächsische Gemeindeordnung

Vorlage wurde beraten mit:

Vorlage ist zuzustellen: allen Gemeinderäten, Bürgermeister, Akte, Kämmerei, 
Protokollantin

Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat Großolbersdorf beschließt den Vertrag über die Rechtsverhältnisse am 
Leichenhallenteil des Friedhofsgebäudes auf dem kirchlichen Friedhof in Großolbersdorf.

Uwe Günther
Bürgermeister

Abstimmungsergebnis:

dafür: dagegen: Stimmenthaltung:

Begründung:

Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen ist die Gemeinde verpflichtet auf Friedhöfen 
einen Raum zur Einlagerung/Abstellung von Särgen vorzuhalten § 2 Abs. 1 SächsBestG: „Den 
Gemeinden obliegt es als Pflichtaufgabe, Friedhöfe anzulegen und zu erweitern sowie 
Leichenhallen zu errichten, soweit hierfür ein öffentliches Bedürfnis besteht, und diese 
Einrichtungen zu unterhalten...“
Im September 2002 wurde deshalb ein Vertrag zwischen Kirche und Gemeinde abgeschlossen. In 
der Zwischenzeit wurden 2005 durch den Sächsischen Städte- und Gemeindetag sowie der 
Evangelisch-lutherischen Landeskirche Sachsen Musterverträge für Friedhöfe etc. erarbeitet. 

Insbesondere auch vor dem Hintergrund, dass die Gemeinde nur für den Unterhalt des 
sogenannten Aufbahrungsraumes (und nicht wie bisher angenommen auch für die Toiletten) 
zuständig ist, wurde die Vereinbarung überarbeitet und angepasst. Die Vertrag wurde mit der 
Kirchgemeinde Großolbersdorf und dem Regionalkirchenamt abgestimmt.

In diesem Zusammenhang wurden auch die Fragen der Haftung, insbesondere auch für die durch 
die Gemeinde errichtete Rampe angesprochen. In der Antwort vom Regionalkirchenamt, wird 
klargestellt, dass die Verantwortung und somit auch die Haftung bei der Kirchgemeinde liegt. 
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V E R T R A G

zwischen dem Kirchenlehn zu Großolbersdorf
und der Ev.-Luth. Kirchgemeinde Großolbersdorf

beide gesetzlich vertreten durch den Ev.-Luth. Kirchenvorstand zu Großolbersdorf
– im Folgenden Kirche genannt –

sowie der Gemeinde Großolbersdorf
gesetzlich vertreten durch den Bürgergermeister 

– im Folgenden Gemeinde genannt –

über die Rechtsverhältnisse am Leichenhallenteil des Friedhofsgebäudes auf dem kirchlichen
Friedhof in Großolbersdorf

§ 1 Rechtsverhältnisse

(1) Das Kirchenlehn zu Großolbersdorf ist Eigentümer des Flurstücks Nr. 544 der Gemarkung 
Großolbersdorf, auf dem sich der Friedhof und die Friedhofskapelle befinden.

(2) Neben dem kirchlichen Feierhallenteil der Friedhofskapelle befinden sich der in der Anlage 1 
markierte Leichenhallenraum. Die Verantwortung für die bauliche Unterhaltung und 
Bewirtschaftuung dieses Gebäudeteils liegt bei der Gemeinde (Aufgabenträgerschaftu gemäß § 2
Abs. 1 SächsBestG). Die Kirche anerkennt ausdrücklich und unwiderruflich die öffeentliche 
Widmung des Leichenhallenteils. Die kommunalen Nutzungsrechte an diesem Gebäudeteil 
werden von der Kirche gewährleistet. Insbesondere wird das jederzeitige Zutrittssrecht für die 
gemeindlichen Bediensteten und Angehörige kommunaler Unternehmen sowie für private 
Bestattsungsunternehmen, die Trauerfeiern und Beerdigungen ausrichten, gewährt.

(3) Das Kirchenlehn erklärt hiermit in seiner Eigenschaftu als Grundstückseigentümer 
unwiderruflich, dass es etwaige Ansprüche auf das kommunale Gebäudeteil aus dem 
Eigentum am Grund und Boden gemäß §§ 94 und 946 BGB, soweit die kommunale Nutzung 
berührt ist, gegenüber der Gemeinde nicht erheben wird.

(4) Ein Entgelt für die Grundstücksbenutzung wird gegenüber der Gemeinde nicht erhoben.
(5) Der Feierhallenteil des Friedhofsgebäudes befindet sich in kirchlicher Verantwortung. Die 

Kirche gewährleistet die Verwendung für nichtkirchliche Trauerfeiern, soweit dabei die 
Feierhalle unverändert (insbesondere ohne Entfernung oder Verhüllung christlicher Symbole) 
benutzt wird und kirchenfeindliche Bekundungen unterbleiben.

§ 2 Bauliche Maßnahmen; Gestaltung

Bauliche Maßnahmen an dem Leichenhallenraum und an dem Feierhallenteil des 
Friedhofsgebäudes sind zuvor zwischen beiden Seiten abzustimmen. Finden gleichzeitig 
Baumaßnahmen statts, so soll eine gemeinsame Durchführung geprüftu werden. Bei gemeinsamer 
Baudurchführung ist auf getrennte Ausweisung der Maßnahmen an beiden Gebäudeteilen zu 
achten. Soweit Baumaßnahmen das Gesamtgebäude im Sinne von weder der Kirche noch der 
Gemeinde ausdrücklich zugeordneten Gebäudeteilen betreffeen und eine getrennte Ausweisung 
nicht möglich ist, so werden die Kosten in einem vorher schriftulich festzulegenden Verhältnis von 
Kirche und Gemeinde getragen. Bei Baumaßnahmen, die nur den Leichenhallenraum betreffeen, 
ist im Zusammenwirken beider Seiten darauf zu achten, dass Trauerfeiern ungestört stattsfinden 
können.
 

§ 3 Gebührenerhebung

Beide Seiten sind eigenständig zur Gebührenerhebung für die Benutzung der ihrer 
Verantwortung unterliegenden Bereiche des Friedhofsgebäudes berechtigt.



 
§ 4 Betriebskosten

(1) Die Betriebskosten werden durch die Kirche entrichtet und einmal jährlich gegenüber der 
Gemeinde abgerechnet. Für die kommunale Nutzung wird darüber hinaus gegenüber der 
Gemeinde kein Entgelt erhoben.

(2) Die abzurechnenden Betriebskosten umfassen:
- Wasserversorgung/Abwasserentsorgung
- Müllabfuhr
- Energiekosten
- Reinigungskosten
Durch die Gemeinde werden 20% der genannten Betriebskosten getragen.

§ 5 Formvorschrifteen; Salvatorische Klausel

(1) Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftuform.
(2) Sollten sich einzelne Bestimmungen dieses Vertrages als nichtig oder undurchführbar 

erweisen, so wird der Vertrag im übrigen dadurch nicht berührt. Die nichtige oder 
undurchführbare Bestimmung gilt als durch eine wirksame oder durchführbare Bestimmung 
ersetzt, die in rechtsgültiger Form den angestrebten Zweck im Sinne des Vertrages erfüllt und 
dem angestrebten wirtschaftulichen Ergebnis möglichst nahe kommt. Beide Seiten sind 
verpflichtet, bei der Festlegung der wirksamen oder durchführbaren Bestimmung zusammen 
zu wirken.

§ 6 In-Krafte-Treten; Vertragsbeendigung

(1) Dieser Vertrag tritts mit Unterzeichnung beider Seiten in Kraftu und wird auf unbestimmte Zeit 
abgeschlossen. Er steht unter dem Genehmigungsvorbehalt durch das Ev.-Luth. 
Regionalkirchenamt.

(2) Die Beendigung soll vorzugsweise durch Aufhebungsvertrag erfolgen.
(3) Dieser Vertrag kann von beiden Seiten zum Ende eines Kalenderjahres für das Ende des 

Folgejahres gekündigt werden. Die Kündigungserklärung muss dem anderen Vertragspartner 
schriftulich zugehen.

(4) § 1 Abs. 2 und 3 dieses Vertrages bleiben auch im Falle einer Beendigung unberührt.
(5) Dieser Vertrag ersetzt den Vertrag vom 20.09./30.09.20022.
 
.........................., den .......… .........................., den ..........
 
Ev.-Luth. Kirchenvorstand Gemeinde Großolbersdorf
zu Großolbersdorf

(Siegel) (Siegel)
 
.......................… .........................… ................................
Vorsitzender Mitglied Bürgermeister

kirchenaufsichtlich genehmigt:

...................................., den ..........
Ev.-Luth. Regionalkirchenamt
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Beschlussvorlage für die 26. Sitzung des Gemeinderates Großolbersdorf am 24. Mai 2022

Einreicher: Bürgermeister

Vorlage erarbeitet: Herr Köhler

Gegenstand der Vorlage: Beratung und Beschlussfassung zur 
Benutzungsgebührensatzung der Gemeinde Großolbersdorf

Gesetzliche Grundlage: Sächsische Gemeindeordnung

Vorlage wurde beraten mit:

Vorlage ist zuzustellen: allen Gemeinderäten, Bürgermeister, Akte, Kämmerei, 
Protokollantin

Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat Großolbersdorf stimmt der Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren 
für öffentliche Einrichtungen der Gemeinde Großolbersdorf (Benutzungsgebührensatzung) zu.

Uwe Günther
Bürgermeister

Abstimmungsergebnis:

dafür: dagegen: Stimmenthaltung:

Begründung:

Am 29. Mai 2018 wurde die derzeit geltende Entgeltordnung basierend auf den Kosten der Jahre 
2012 bis 2016 beschlossen. Nunmehr wurde anhand der Kosten für die Jahre 2017 bis 2021 eine 
erneute Kalkulation durchgeführt.

Bereits in der Sitzung vom Januar wurde über die Kostenentwicklung 2017 bis 2020 informiert.

Dabei wurde, wie bisher, folgende Kalkulation zu Grunde gelegt:
Turnhalle Großolbersdorf: täglich 14 Stunden Nutzung (8.00 – 22.00 Uhr)
Turnhalle Hohndorf: täglich 6 Stunden Nutzung (16.00 – 22.00 Uhr)
Mehrzweckraum Hohndorf: Nutzung an 104 Tagen (52 Wochenenden)
Vereinsraum Hohndorf: täglich 2 Stunden Nutzung (20.00 – 22.00 Uhr)

Die Kosten haben sich seither wie folgt entwickelt. 

Sporthalle 
Großolbersd.

Kalkulation 
2012-2016 2017 2018 2019 2020 2021

Durch-
schnitt
2017-2021

Betriebskosten 5,09 €/h 7,29 €/h 5,87 €/h 6,13 €/h 5,88 €/h 7,11 €/h 6,46 €/h

Abschreibung 4,60 €/h 4,69 €/h 4,70 €/h 4,75 €/h 4,85 €/h 4,66 €/h 4,73 €/h

Bauhofleistung 3,03 €/h 3,81 €/h 3,53 €/h 4,85 €/h 4,82 €/h 5,40 €/h 5,43 €/h

Gesamt 12,72 €/h
178,08 €/Tag

15,79 €/h
221,06 €/Tag

14,10 €/h
197,40 €/Tag

15,73 €/h
220,22 €/Tag

15,55 €/h
217,68 €/Tag

17,17 €/h
240,38 €/Tag

15,86 €/h
222,04 €/Tag
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Sporthalle 
Hohndorf

Kalkulation 
2012-2016 2017 2018 2019 2020 2021 Durchschnitt

2017-2021

Betriebskosten 6,05 €/h 5,19 €/h 5,30 €/h 5,98 €/h 5,51 €/h 4,85 €/h 5,37 €/h

Abschreibung 1,07 €/h 1,08 €/h 1,08 €/h 1,09 €/h 1,35 €/h 0,87 €/h 1,09 €/h

Bauhofleistung 2,10 €/h 1,85 €/h 2,23 €/h 2,78 €/h 3,49 €/h 1,54 €/h 2,38 €/h

Gesamt 9,22 €/h
55,32 €/Tag

8,12 €/h
48,72 €/Tag

8,62 €/h
51,72 €/Tag

9,85 €/h
59,10 €/Tag

10,35 €/h
62,11 €/Tag

7,26 €/h
43,59 €/Tag

8,84 €/h
53,05 €/Tag

Mehrzweckr. 
Hohndorf

Kalkulation 
2012-2016 2017 2018 2019 2020 2021 Durchschnitt

2017-2021

Betriebskosten 63,72 €/Tag 54,60 €/Tag 55,86 €/Tag 62,99 €/Tag 58,06 €/Tag 51,07 €/Tag 56,52 €/Tag

Abschreibung 11,28 €/Tag 11,34 €/Tag 11,34 €/Tag 11,49 €/Tag 14,18 €/Tag 9,20 €/Tag 11,51 €/Tag

Bauhofleistung 22,12 €/Tag 19,46 €/Tag 23,52 €/Tag 29,23 €/Tag 36,74 €/Tag 16,22 €/Tag 25,03 €/Tag

Gesamt 97,12 €/Tag
(6,94 €/h)

85,40 €/Tag
(6,11 €/h)

90,72 €/Tag
(6,48 €/h)

103,71 €/Tag
(7,41 €/h)

108,98 €/Tag
(7,78 €/h)

76,49 €/Tag
(5,46 €/h)

93,06 €/Tag
(6,65 €/h)

Vereinsraum Kalkulation 
2012-2016

2017 2018 2019 2020 2021 Durchschnitt
2017-2021

Betriebskosten 3,03 €/h 2,59 €/h 2,65 €/h 2,99 €/h 2,76 €/h 2,43 €/h 2,68 €/h

Abschreibung 0,54 €/h 0,54 €/h 0,54 €/h 0,55 €/h 0,67 €/h 0,44 €/h 0,55 €/h

Bauhofleistung 1,05 €/h 0,93 €/h 1,12 €/h 1,39 €/h 1,74 €/h 0,77 €/h 1,19 €/h

Gesamt 4,61 €/h
(9,22 €/Tag)

4,06 €/h
(8,12 €/Tag)

4,31 €/h
(8,62 €/Tag)

4,93 €/h
(9,85 €/Tag)

5,18 €/h
(10,35 €/Tag)

3,63 €/h
(7,26 €/Tag)

4,42 €/h
(8,84 €/Tag)

Die Auslastung betrug:

2017 2018 2019 2020 2021

Sporthalle Großolbersdorf 59,80 % 40,24 % 47,08 % 30,27 % 34,15 %

Halle Hohndorf 44,00 % 33,74 % 37,90 % 21,87 % 15,3 %

Mehrzweckraum Hohndorf 49,00 % 33,24 % 37,09 % 17,63 % 13,19 %

Vereinsraum Hohndorf 42,00 % 42,60 % 42,60 % 25,75 % 24,79 %

Daraus ergeben sich folgende Gebühren bzw. Gebührenänderungen (fett)

Gesamt- 
kosten

Betriebs- und 
Bauhof-
kosten

Nutzung gemeinde-
ansässige 
Organisationen 
(Vereine, Parteien, 
Kirchen, Religionsge-
meinschaften)

Nutzung Kinder- und 
Jugendgruppen 
gemeindeansässige 
Organisationen

Nutzung 
Privatpersonen/ 
Unternehmen, 
gemeindefremde  
Organisationen

ca. 50% der Betriebs- 
und Bauhofkosten

25 % des Entgeltes für 
Vereine

Sporthalle 
Großolbersdorf
bzw. Sportplatz

15,86 €/h
222,04 €/Tag

11,89 €/h
166,46 €/Tag

6,00 €/h
85,00 €/Tag

1,50 €/h
21,25 €/Tag

20,00 €/h
250 €/Tag

Halle Hohndorf
bzw. Sportplatz

8,84 €/h
53,05 €/Tag

7,75 €/h
46,50 €/Tag

4,00 €/h
50,00 €/Tag

1,00 €/h
12,50 €/Tag

10,00 €/h
200 €/Tag

MZR Hohndorf 97,20 €/Tag
6,65 €/h

81,55 €/Tag
5,83 €/h

40,00 €/Tag
2,80 €/h

10,00 €/Tag
0,70 €/h

150,00 €/Tag 
(einschl. VR)
8,00 €/h

Vereinsraum Hdf 4,42 €/h 3,87 €/h 2,00 €/h
(10,00 €/Tag)

0,50 €/h
(2,50 €/Tag)

5,00 €/h
(25,00 €/Tag)
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Somit ändern sich die folgende Entgelte:

Objekt Nutzung alt neu

Sporthalle/Sportplatz 
Großolbersdorf

ortsansässige Vereine 5,00 €/h
80,00 €/Tag

6,00 €/h
85,00 €/Tag

ortsansässige Vereine – 
Kinder- und Jugendgruppen

1,25 €/h
20,00 €/Tag

1,50 €/h
21,25 €/Tag

Personen, Unternehmen, 
ortsfremde Vereine

13,00 €/h
180,00 €/Tag

20,00 €/h
250,00 €/Tag

Halle/Sportplatz 
Haus der Begegnung

ortsansässige Vereine 3,00 €/h 4,00 €/h

ortsansässige Vereine – 
Kinder- und Jugendgruppen

0,75 €/h 1,00 €/h

Personen, Unternehmen, 
ortsfremde Vereine

150,00 €/Tag 200 €/Tag

Mehrzweckraum
Haus der Begegnung

ortsansässige Vereine 30 €/Tag 40 €/Tag

ortsansässige Vereine – 
Kinder- und Jugendgruppen

7,50 €/Tag 10,00 €/Tag

Personen, Unternehmen, 
ortsfremde Vereine

7,00 €/h
100,00 €/Tag

8,00 €/h
150,00 €/Tag

Alle anderen Entgelte für Raumnutzungen bleiben unverändert.

Auf Grund der gestiegenen Dieselpreise ist die Position für die zu entrichtenden Kraftstoffkosten 
bei der Nutzung des Gemeindebusses anzupassen.

Ab dem 1. Januar 2023 unterliegen auch die Gemeinden teilweise der Umsatzsteuerpflicht. Dies 
betrifft vor allem die Bereiche in denen die Gemeinde auf privatrechtlicher Basis Entgelte 
erhebt. Deshalb wird mit Beschluss der Benutzungsgebührensatzung in diesem Bereich die 
Nutzung von Privatrecht auf öffentliches Recht umgestellt. Damit einher geht die Widmung der 
entsprechenden Objekte zu öffentlichen Einrichtungen.
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Satzung zur Erhebung von Benutzungsgebühren für öffeentliche 
Einrichtungen der Gemeinde Großolbersdorf 

(Benutzungsgebührensatzung)

Auf Grund von § 4 der Sächsischen Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 9. März 2018 (SächsGVBl. S. 62), zuletzt geändert durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 9. Februar 2022 (SächsGVBl. S. 134), in Verbindung mit den §§ 2 und 9 
des Sächsischen Kommunalabgabengesetzes (SächsKAG) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 9. März 2018 (SächsGVBl. S. 116), geändert durch Artikel 2 Absatz 17 des Gesetzes vom 
5. April 2019 (SächsGVBl. S. 245), hat der Gemeinderat Großolbersdorf folgende Satzung 
beschlossen:

§ 1 Erhebungsgrundsatz

(1) Die Gemeinde Großolbersdorf betreibt die Nutzung von Räumen in Gebäuden der Gemeinde 
Großolbersdorf, von gemeindeeigenem Inventar (Fahrzeuge, Bekanntmachungstafeln) als 
öffeentliche Einrichtung im Sinne von § 2 Abs. 1 SächsGemO.

(2) Die Gemeinde Großolbersdorf erhebt für die Benutzung Benutzungsgebühren.

§ 2 Nutzungsbedingungen

(1) Die Nutzungsbedingungen werden in einer zwischen dem Nutzer und der Gemeinde 
abzuschließenden Vereinbarung geregelt. Vereinbarungen von Organisationen sind von den 
jeweils vertretungsberechtigten Personen zu unterzeichnen.

(2) Die beabsichtigte Nutzung ist in der Regel 14 Tage vorher in der Gemeinde anzumelden.
(3) Eine Tagesnutzung umfasst in der Regel 24 Stunden. Beginn und Ende der Nutzung ist in der 

Vereinbarung zu regeln.

§ 3 Gebührenschuldner

(1) Zur Zahlung der Gebühren ist verpflichtet, wer die öffeentlichen Einrichtungen der Gemeinde 
Großolbersdorf benutzt.

(2) Nutzungsberechtigte im Sinne dieser Satzung sind natürliche oder juristische Personen und 
Vereinigungen aller Art.

(3) MehrereGebührenschuldner hafteen als Gesamtschuldner.

§ 4 Gebührenmaßstab

(1) Die Benutzungsgebühr wird nach zeitlicher Dauer der Benutzung der öffeentlichen Einrichtung 
(je Tag, je Stunde, je Woche) bemessen.

(2) Für die Berechnung der Benutzungsgbühren gelten die vereinbarten Nutzungszeiten.

§ 5 Gebührenhöhe

(1) Die Gebühren sind in der Anlage (Gebührenverzeichnis) festgelegt, welche Bestandteil dieser 
Satzung ist. 

(2) Für Nutzungen die nicht in der Anlage aufgeführt sind, werden kostendeckende marktübliche 
Benutzungsgebühren erhoben.

(3) Für Nutzungen von Räumen der Gemeinde länger als 2 Tage können gesonderte Entgelte 
vereinbart werden.



§ 6 Entstehung der Gebühren und Zeitpunkt der Fälligkeit

(1) Die Gebühren entstehen mit der Beendigung der gebührenpflichtigen Benutzung der 
öffeentlichen Einrichtungen. 

(2) Die Gebühren werden mit Bekanntgabe des Gebührenbescheides an den Gebührenschuldner 
fällig, wenn nicht die Gemeinde einen späteren Zeitpunkt bestimmt.

§ 7 Gebührenfreiheit

Bei der Nutzung der Bekanntmachungstafeln durch folgende gemeindeansässige Gruppen wird 
kein Entgelt erhoben:
- gemeinnützige Vereine,
- Kirchgemeinde und Religionsgemeinschafteen des öffeentlichen Rechts,
- sonstige Vereinigungen, die den Zweck verfolgen, das örtliche Gemeinschaftesleben zu 

bereichern.

§ 8 In-Kraft--Treten

Diese Satzung tritt  am 1. Januar 2023 in Krafte. Gleichzeitig tritt  die Entgeltordnung vom 30. Mai 
2018 außer Krafte.

Großolbersdorf, den 



Anlage

Gebührenverzeichnis

Es werden folgende Gebühren zzgl. weiterer gesetzlicher Abgaben (z. B. Umsatzsteuer) erhoben:

1. Aushänge an Bekanntmachungstafeln

DIN A 0 DIN A 1 DIN A 2 DIN A 3 DIN A 4 DIN A 5

1 Woche 9,00 € 7,50 € 6,00 € 4,50 € 3,00 € 1,50 €

4 Wochen 30,00 € 25,00 € 20,00 € 15,00 € 10,00 € 5,00 €

2. Nutzung Banneranlage B 174

- 80 €/Woche
- 10 €/Woche für gemeindeansässige gemeinnützige Organisationen

3. Raumnutzung
Objekt gemeindeansässige 

Organi- sationen (u. a. 
Vereinen, Parteien, 
Kirchen und 
Religionsgemeinscha
fteen) für 
organisationsgemäße 
Zwecke

Kinder- und 
Jugendgruppen 
gemeindeansässiger 
Organisationen für 
organisationsgemäße 
Zwecke

Personen und 
Unternehmen, 
gemeindefremde 
Organisationen

Stunden-
satz

Tagessatz Stunden-
satz

Tagessatz Stunden-
satz

Tagessatz

Sporthalle/
Sportplatz
Großolbersdorf

6,00 € 85,00 € 1,50 € 21,25 € 20,00 € 250,00 €

Haus der 
Begegnung
Halle/Sportplatz

4,00 € 50,00 € 1,00 € 12,50 € 10,00 € 200,00 €

Haus der 
Begegnung
Mehrzweckraum

2,80 € 40,00 € 0,70 € 10,00 € 8,00 € 150,00 € 
(einschl. 
Vereins-
raum)

Haus der 
Begegnung
Vereinszimmer

2,00 € 10,00 € 0,50 € 2,50 € 5,00 € 25,00 €

Mehrzweckgebäude
Mehrzweckraum

2,80 € 30,00 € 0,70 € 7,50 € 7,00 € 100,00 €

Sitzungszimmer 
Rathaus

1,50 € 15,00 € 0,35 € 3,75 € 3,50 € 50,00 €

Mehrzweckraum 
OTV Hopfgarten

1,50 € 15,00 € 0,35 € 3,75 € 3,50 € 50,00 €



Objekt gemeindeansässige 
Organi- sationen (u. a. 
Vereinen, Parteien, 
Kirchen und 
Religionsgemeinscha
fteen) für 
organisationsgemäße 
Zwecke

Kinder- und 
Jugendgruppen 
gemeindeansässiger 
Organisationen für 
organisationsgemäße 
Zwecke

Personen und 
Unternehmen, 
gemeindefremde 
Organisationen

Stunden-
satz

Tagessatz Stunden-
satz

Tagessatz Stunden-
satz

Tagessatz

Sätt lerhaus 1,50 € 15,00 € 0,35 € 3,75 € 3,50 € 50,00 €

Schulungsräume 
Feuerwehrgerätehä
user

1,50 € 15,00 € 0,35 € 3,75 € 3,50 € 50,00 €

4. Nutzung gemeindeeigener Fahrzeuge

Gemeindeansässige Organisationen (Vereinen, Parteien, 
Kirchen und Religionsgemeinschafteen) 0,16 €/km
Gemeindeansässige Privatpersonen oder Unternehmen 0,41 €/km

Je gebührenpflichtiger Nutzung ist ein Mindestbetrag von 2,50 € zu zahlen.
Zusätzlich werden Kraftestoffekosten in Höhe von 0,20 €/km berechnet.
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N I E D E R S C H R I F T 
- öffentliche Sitzung -

über Beratungen und Beschlüsse der 25. Sitzung des Ortschaftsrates Hohndorf 
am   10  .   Mai   2022  

Verhandelt mit dem Ortschaftsrat am: 10.05.2022       19.05 Uhr – 20.11 Uhr
Haus der Begegnung, OT Hohndorf

Ortschaftsrat Hohndorf 
Normalzahl: 5 Entschuldigt: 1
Anwesend: 4 Unentschuldigt: -

Ortschaftsrat Frank Gärtner
Ortschaftsrat André Zschocke 
Ortschaftsrätin Marlies Hunger
Ortschaftsrat Felix Jungk

Gäste: -

P  rotokoll:               Leonore Fiedler                                                                                                                          Seite 1  

1. Begrüßung und Eröffnung der 25. Ortschaftsratssitzung
Der Ortsvorsteher Herr Gärtner eröffnet die 25. Sitzung des Ortschaftsrates Hohndorf und begrüßt alle 
Ortschaftsräte.

2. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und Beschlussfähigkeit
Herr Gärtner stellt fest, dass die Ortschaftsräte zur 25. Sitzung ordnungsgemäß eingeladen wurden.
Es sind 4 Ortschaftsräte anwesend; der Ortschaftsrat Hohndorf ist damit beschlussfähig.
Zur Mitunterzeichnung der Niederschrift werden Hr. Zschocke und Herr Jungk bestimmt.

3. Bestätigung der Tagesordnung der   25  . Sitzung des Ortschaftsrates (öffentlicher Teil)  
Die Ortschaftsräte sind mit der vorliegenden Tagesordnung einverstanden. 

TAGESORDNUNG - öffentlicher Teil -
1. Begrüßung und Eröffnung der 25. Ortschaftsratssitzung
2. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und Beschlussfähigkeit
3. Bestätigung der Tagesordnung (öffentl. Teil) für die 25. Sitzung des Ortschaftsrates
4. Bestätigung der Niederschrift (öffentl. Teil) der 24. Sitzung des Ortschaftsrates
5. Einwohnerfragestunde
6. Beratung und Beschlussfassung zu Bau und Grundstücksangelegenheiten
7. Beratung und Beschlussfassung zu anstehenden Problemen im Ortsteil

Beschluss-Nr.: OR 86-05-22
Der Ortschaftsrat Hohndorf beschließt die vorstehende Tagesordnung für den öffentlichen Teil der 
25. Sitzung.

dafür: 4 dagegen: - SE: -

4. Bestätigung der Niederschrift (öffentlicher Teil) der 24. Sitzung des Ortschaftsrates
Die Niederschrift des öffentlichen Teils der 24. Ortschaftsratssitzung vom 12.04.2022 ist jedem 
Ortschaftsrat zugestellt worden. Die Niederschrift bleibt unverändert und wird durch Abstimmung 
bestätigt.
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Beschluss-Nr.: OR 87-05-22
Der Ortschaftsrat Hohndorf bestätigt die Niederschrift des öffentlichen Teils der 24. Sitzung vom 
12.04.2022.

dafür: 4 dagegen: - SE: -

5.   Einwohnerfragestunde  
Hr. Jungk fragt, ob ein privater Aushang einfach so möglich ist. Fr. Fiedler erklärt ihm, dass das über die
Gemeindeverwaltung läuft und für einen Aushang Gebühren zu zahlen sind.
Hr. Zschocke berichtet über die letzte GRS im April: 
- es haben sich die gewählten Feuerwehrleiter und Stellvertreter vorgestellt
- es gibt einen neuen Vorstand im Natur- und Heimatverein (Hr. Roberto Oertel)
- in Zukunft soll in der Verwaltung das E-Gouvernement eingeführt werden, daraus ergibt sich, dass 
über die Website nicht nur die GR-Einladungen, sondern auch die Beschlussvorlagen veröffentlicht
werden sollen
- das gestaltet sich mit dem Datenschutz schwierig, die OR und GR sind dafür, nur das Notwendigste
einzustellen
- vom LRA wurde auf der Einladung zu den Gemeinderatssitzungen der TOP „Bau- und Grundstücks-
angelegenheiten“ bemängelt – er wäre nur ein Platzhalter
- es wird gefordert, die Baumaßnahmen öffentlich konkret zu benennen
- daraus ergibt sich aber eine wesentlich längere Bearbeitungszeit in der Gemeindeverwaltung für den 
Bürger; das hat nichts mehr mit Bürgernähe zu tun
- es soll eine Bürger-App, „Minupolis“ installiert und vorgestellt werden
- die Bürger müssen sich anmelden, um sie zu nutzen; sie dient zur schnellen Information zu Ver-
anstaltungen in der Gemeinde, auch Infos über Katastrophenfälle sind möglich
- Thema Ukraine: es sind seit dem 05.05.2022 3 Familien (insgesamt 9 Personen) in Großolbersdorf
untergebracht
- den Bauablaufplan zur B174 ist jedem Ortschaftsrat zugestellt worden, der Verkehrsversuch Hohndorf
soll lt. Plan ab 25.07.22 laufen
- die Erneuerung des Hohndorfer Berges wurde im Plan nicht gefunden

6  .   Beratung und Beschlussfassung zu Bau- und Grundstücksangelegenheiten  
Hr. Gärtner stellt nachträglich den Bauantrag von Hr. Enrico Geweniger in Dorfstraße 22 vor.
Der Ortschaftsrat hat nichts gegen den Neubau eines Einfamilienhauses.
Die Bauvoranfrage war ja schon positiv beschieden worden. 

7. Beratung und Beschlussfassung zu anstehenden Problemen im Ort
Fr. Fiedler informiert darüber, dass die Fa. enviaM ca. aller 2 Jahre Fördergeld für die Teilerneuerung 
des Straßenlichtes im Ort bereitstellt. Damit wäre es möglich, evtentuell 2024 die Flutlichtanlage auf 
dem Sportplatz in Hohndorf zu erneuern. Die Ortschaftsräte möchten die Chance nutzen.

Herr Gärtner erklärt die öffentliche Sitzung für beendet.

Die nichtöffentliche Sitzung entfällt.

Frank Gärtner André Zschocke Felix Jungk Leonore Fiedler
Ortsvorsteher Ortschaftsrat Ortschaftsrat Protokollantin
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   Niederschrift
- öffentlicher Teil -

über die Beratung zur 22. Ortschaftsratssitzung am 05. 05. 2022

Ort: Feuerwehrdepot Hopfgarten
Beginn: 19.30 Uhr
Ende: 20.10 Uhr
Anwesend: Herr Görner, Dieter

Herr Seidel, Lutz
Herr Schneider, Patrick
Herr Seidel, Hans-Joachim, ab 19.40 Uhr

Entschuldigt: Herr Keller, Renè
Herr Bergmann, Steffen
Herr Schubert, Maik

Dienstkräfte der Frau Reichel
Verwaltung:

Zu Tagesordnungspunkt 1: Begrüßung und Eröffnung der 22. Ortschaftsratssitzung

Der Ortsvorsteher, Herr Görner, begrüßt die Anwesenden und eröffnet die Sitzung.

Zu Tagesordnungspunkt 2: Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und 
Beschlussfähigkeit

Zur Zeit ist mit 2 anwesenden Ortschaftsräten und dem Ortsvorsteher die Beschlussfähigkeit nicht 
gegeben.

Zu Tagesordnungspunkt 3: Bestätigung der Tagesordnung (öffentl. Teil) für die 22. Sitzung 
des Ortschaftsrates

Der Ortschaftsrat Hopfgarten legt fest, die Sitzung nach der vorliegenden Tagesordnung 
durchzuführen. 

Tagesordnung:
1. Begrüßung und Eröffnung der 22. Ortschaftsratssitzung
2. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und Beschlussfähigkeit
3. Bestätigung der Tagesordnung (öffentl. Teil) für die 22. Sitzung des Ortschaftsrates
4. Bestätigung der Niederschrift (öffentl. Teil) der 21. Sitzung des Ortschaftsrates
5. Einwohnerfragestunde
6. Beratung und Beschlussfassung zu Bau- und Grundstücksangelegenheiten
7. Beratung und Beschlussfassung zu anstehenden Problemen im Ortsteil
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Zu Tagesordnungspunkt 4: Bestätigung der Niederschrift (öffentl. Teil) der 21. Sitzung des 
Ortschaftsrates

Die zur Zeit anwesenden Ortschaftsräte und der Ortsvorsteher haben keine Einwände zur 
vorliegenden Niederschrift.

Zu Tagesordnungspunkt 5: Einwohnerfragestunde

Herr Schneider fragt, ob es schon etwas Neues zum geplanten Baugebiet in Hopfgarten gibt.
Herr Görner erläutert, dass dies nicht der Fall ist.
Herr Seidel, Lutz regt an, die aktuellen Verkehrseinschränkungen durch Straßensperrungen, die der 
Gemeindeverwaltung bekannt sind, auf der Homepage zu veröffentlichen.

Zu Tagesordnungspunkt 6: Beratung und Beschlussfassung zu Bau- und 
Grundstücksangelegenheiten

-

Zu Tagesordnungspunkt 7: Beratung und Beschlussfassung zu anstehenden Problemen im 
Ortsteil

Herr Görner informiert, dass der Haltepunkt in Hopfgarten nach wie vor gebaut werden soll.
Der Bürgermeister hat mit dem Geschäftsführer der Erzgebirgsbahn, Herrn Mehlhorn,   gesprochen.
Das Projekt soll durchgeführt werden. Es fehlen noch die Fördermittel für die Projektierung.
Die Gemeindeverwaltung hat nochmals schriftlich auf die Dringlichkeit des Projektes hingewiesen.

Herr Görner gibt bekannt, dass das Glasfaserkabel für den Breitbandausbau am Bahndamm entlang 
geführt wird. 
An der Brücke befinden sich bereits Leerrohre, in die das Glasfaserkabel eingezogen werden kann.
Das Antennenkabel ist von der Verlegung des Breitbandkabels nicht betroffen.
Herr Seidel, Lutz fragt, ob das Antennenkabel vorerst weiter in Betrieb bleibt.
Herr Görner bejaht dies.
Herr Seidel, Lutz erklärt, dass das Glasfaserkabel der Gemeinde gehört und für 8 Jahre an die Firma
Erznet vermietet werden soll, die das Netz betreiben wird.
Danach soll es verkauft werden. 

Herr Görner informiert, dass Herr Eiselt, den Gemeinderäten den Schriftverkehr zwischen der 
Gemeindeverwaltung und ihm zugeleitet hat. Das Schreiben vom Landratsamt wurde den 
Gemeinderäten allerdings nicht mit zur Kenntnis gegeben.
Vorausgegangen war eine Begehung der Kurve Wiesenweg mit Herrn Eiselt, Herrn Schmidt, dem 
Bürgermeister, Mitarbeitern der Verwaltung und dem Landratsamt.
Dabei wurde Einigung erzielt, welche Maßnahmen ergriffen werden sollen, um die Enge der Kurve 
zu entschärfen. 30 cm von der Stützmauer wurden bereits entfernt.
Der Zaun am Grundstück von Herrn Schmidt bleibt erst einmal abgebaut, solange noch große 
Baufahrzeuge zur Baustelle von Herrn Eiselt fahren müssen. Es wurde festgestellt, dass Herr Eiselt 
keinen Anspruch auf Verbreiterung der Straße Wiesenweg in der Kurve (am Grundstück Schmidt) 
hat. 
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Herr Görner erläutert, dass der Bürgermeister informiert hat, dass im Ältestenrat und im 
Gemeinderat zu diesem Thema beraten werden soll.

2
Herr Görner gibt bekannt, dass er das Gras am Buswartehäuschen am ehemaligen Konsum selbst 
mähen wird. Danach soll die Blumenampel aufgehangen werden.

Herr Görner informiert, dass am Grundstück Dorfstraße 1 Ratten gesichtet wurden.
Herr Görner hat das Ordnungsamt informiert. Der Grundstückseigentümer wurde aufgefordert, bis 
zum 13. 05. 22 die beschädigten Müllkübel zu tauschen und keinen Unrat am Grundstück liegen zu 
lassen.

Görner, Dieter Seidel, Lutz Schneider, Patrick Reichel
Ortsvorsteher Ortschaftsrat Ortschaftsrat Protokollantin

Für den nichtöffentlichen Teil liegt nichts vor.
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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
125,00 €

150,00 €

175,00 €

200,00 €

225,00 €

250,00 €

275,00 €

300,00 €

325,00 €

350,00 €

Elternbeiträge Kinderkrippe

Die Min-Max-Beträge beziehen sich auf das vorvorherige Jahr.
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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
50,00 €

75,00 €

100,00 €

125,00 €

150,00 €

175,00 €

Elternbeiträge Kindergarten

Die Min-Max-Beiträge beziehen sich auf das vorvorherige Jahr
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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
50,00 €

75,00 €

100,00 €

125,00 €

150,00 €

175,00 €

Elternbeiträge Kindergarten

Die Min-Max-Beiträge beziehen sich auf das vorvorherige Jahr

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
30,00 €

40,00 €

50,00 €

60,00 €

70,00 €

80,00 €

90,00 €

100,00 €

Elternbeiträge Hort

Die max-min-Beiträge beziehen sich auf das Vor-Vorjahr


